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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

mit dem Merkblatt M3-001-06, Schwimmen und Tauchen mit Schwimmbrillen 

hat die Medizinische Leitung für Tauchübungen und Rettungsschwimmwett-

kämpfe einer Verwendung von Schwimmbrillen bis zu einer Wassertiefe von 

zwei Metern zugestimmt. 

Dies erfolgte auf Basis der aktuellen Ergebnisse einer diesbezüglichen Studie, 

die bei Tiefen bis drei Meter keine wesentlichen Schädigungen feststellen konn-

te. Die Medizinische Leitung hat daher unter Berücksichtigung eines Sicher-

heitszuschlags zwei Meter als Tiefengrenze festgelegt. 

Da für die anstehenden Wettkämpfe im SSE in Berlin Wassertiefen von bis zu 

drei Meter erreicht werden, erlässt die Medizinische Leitung für den Junioren-

rettungspokal 2007 in Berlin sowie für die Rescue 2008 in Berlin folgende Aus-

nahmeregelung: 

Im Rahmen der in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark Berlin er-

folgenden Wettkämpfe Juniorenrettungspokal und Weltmeisterschaften im 

Rettungsschwimmen wird den Athleten gestattet, bei den mit Tauchübungen 

verbundenen Disziplinen Schwimmbrillen bis zu einer Wassertiefe von drei 

Metern zu verwenden. 

Die Regelungen des Merkblatts M3-001-06 bleiben von dieser Ausnahmerege-

lung ansonsten unberührt. 

 

gez. Dr. Peter Pietsch 
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